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Auftragsformular Quellensteuerrückforderungen – Natürliche Personen
Wirtschaftlich Berechtigter identisch mit Vertragspartner
Auftragsformular Quellensteuerrückforderungen –  Juristische Person
Form configurator
Information
Bitte senden Sie die vervollständigten und unterzeichneten Originaldokumente (Auftrag und Vollmacht) zurück an UBS.
Kontotyp
Einzelinhaber
Gemeinschaftskonto (und/oder)
Vertragspartner
Angaben zum Vertragspartner 
Anrede
Titel
Steuerlicher Wohnsitz
Steueridentifikationsnummer (TIN)
Ist/sind der/die Vertragspartner in dem oben angegebenen Land des steuerlichen Wohnsitzes unbeschränkt steuerpflichtig?
Ja
Nein
Im Falle eines Gemeinschaftskontos: werden die Vertragspartner gemeinsam steuerlich veranlagt?
Ja
Nein
Ich/wir bestätigen, dass die vorstehenden Angaben über den steuerlichen Wohnsitz des/der Vertragspartner(s) korrekt sind.
Kontotyp
Juristische Person
Vertragspartner
Angaben zum Vertragspartner
Firma
Firmennummer (z.B.: Handelsregister für Deutschland)
Rechtsform
Gründungsdatum oder -jahr
Steuernummer
Unterliegt der Vertragspartner an seinem Steuersitz uneingeschränkt der Körperschaftsteuer?
Ja
Nein
Ich/wir bestätigen, dass die vorstehenden Angaben über die steuerliche Ansässigkeit des Vertragspartners korrekt sind.
Auftragsdetails
Art des Auftrags
Dauerauftrag für Kapitalerträge mit Zahltag ab                     bis auf Widerruf (Portugal ab Offenlegung bei der ausl. Steuerbehörde)
Auswahl der Investitionsländer
Quellensteuerrückforderungen im Wohnsitzland sind gesetzlich nicht zulässig und die tatsächlichen Rückforderungsmöglichkeiten hängen von den geltenden Abkommen und Rückforderungssätzen ab.
Alle verfügbaren Länder (außer Wohnsitzland, da gesetzlich nicht zulässig)
Nur die folgenden ausgewählten Länder (außer Wohnsitzland, da gesetzlich nicht zulässig):
Österreich
Belgien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Portugal
Spanien
Schweden
Schweiz
Der/die oben genannte(n) Vertragspartner (im Folgenden «Kunde(n)») beauftragt und ermächtigt bzw. beauftragen und ermächtigen hiermit UBS Europe SE (im Folgenden «UBS») und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder im Falle einer Beauftragung von Dritten im In- oder Ausland (im Folgenden «beauftragte Dritte»), die Quellensteuern auf Kapitalerträge aus der oben genannten Bankbeziehung im Rahmen des oben genannten Auftragsumfangs und gemäß der aktuellen Preisliste und den unten aufgeführten Allgemeinen Hinweisen zurückzufordern.
Allgemeine Hinweise
UBS kann die Ausführung der Anträge für die Rückforderung von Quellensteuern an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte auslagern. In diesem Zusammenhang werden Kundendaten, die durch das Bankgeheimnis und Datenschutzgesetze geschützt sind, an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte übermittelt.
a)
Der Kunde beauftragt und ermächtigt UBS und/oder die UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte, die Anträge auf Rückforderung der Quellensteuern auf Kapitalerträge zu bearbeiten, und andere von UBS-Konzerngesellschaften und/ oder von beauftragten Dritten beauftragte Parteien, die Rückforderungen von Quellensteuern zu bearbeiten und einzureichen.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass Informationen über die Kundenbeziehung (zum Beispiel über Vermögenswerte, gehaltene Produkte, produktspezifische technische Informationen) sowie über den Kunden selbst (unter anderem Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Steuerhoheit, Passkopien, Unternehmens- und Identifikationsnummern wie etwa BIC, Steuernummern, UBS-Kontonummern und Depotnummern sowie Unternehmensinformationen, Kundenhistorie), Transaktionen sowie andere geschäftliche Informationen und Berichte sowie Profile, die mit den genannten Daten und/oder mit Daten Dritter erstellt wurden, zum Zwecke der Vorbereitung von Anträgen auf Rückforderung von Quellensteuern, die auch die vorangegangene Beurteilung der Rückforderungsmöglichkeiten und der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Rückforderungen beinhalten, an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritten weitergegeben werden.
Der Kunde stimmt der vorgenannten Datenweitergabe an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte zu und entbindet UBS in diesem Umfang von ihrer Verpflichtung zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz und zur Wahrung des Bankgeheimnisses.
UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte sind berechtigt, Kundendaten offenzulegen, um damit rechtliche und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen (beispielsweise gegenüber den zuständigen Behörden) und ihre berechtigten Interessen zu wahren. Darüber hinaus können Kundendaten auch mit anderen UBS-Konzerngesellschaften ausgetauscht werden, um diese bei der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Auflagen zu unterstützen (unter anderem «Know-your-Client» und «Anti-Geldwäsche»-Informationen).
Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass UBS und/oder die UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte in ihrem Namen mit Steuerbehörden und Depotbanken in Bezug auf Rückforderungen von Quellensteuern unverschlüsselt per E-Mail kommunizieren dürfen. Im Falle der unverschlüsselten Kommunikation über E-Mail kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nachrichten fallweise von einer dritten Partei gelesen oder verändert werden. Da E-Mails in der Regel grenzüberschreitend über offene Systeme, welche für jedermann zugänglich sind, verschickt werden, ist ihr Einsatz mit Risiken verbunden, insbesondere: (1) mangelnde Vertraulichkeit (E-Mails und ihre Anhänge können gelesen und überwacht werden, ohne dass dies entdeckt wird); (2) Manipulation oder Verfälschung der Adresse des Absenders oder des Inhalts (beispielsweise Änderung der Adresse oder der Daten des Absenders); (3) Systemausfälle und andere Übertragungsfehler, wodurch E-Mails und ihre Anhänge verzögert, gekürzt, entstellt, fehlgeleitet oder gelöscht werden können; (4) Auftreten von Viren, Würmern etc., die von Dritten unbemerkt per E-Mail verbreitet werden und erheblichen Schaden verursachen können; (5) Schaden aus dem Missbrauch von durch Ditte abgefangenen E-Mails.
b)
Der Kunde bestätigt, dass dieser Auftrag alle gültigen Aufträge ersetzt, die der Kunde im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern erteilt hat.
c)
Der Kunde bestätigt hiermit, dass er keine Anträge gestellt hat und dass er nur dann eine Rückerstattung beantragt, wenn er die gesetzlichen Bestimmungen oder Regeln im Rahmen eines geltenden Doppelbesteuerungsabkommens einhält. Der Kunde bestätigt, dass die Einreichung von Rückforderungsanträgen von Quellensteuern unter Umständen strafbar ist, wenn gesetzliche Bestimmungen oder Regelungen im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens nach geltendem Steuerrecht nicht eingehalten werden. Der Kunde übernimmt die volle Verantwortung für die Nichteinhaltung oben genannter Bestimmungen in diesem Abschnitt und entschädigt UBS für jegliche Verluste, Verpflichtungen, Kosten, Forderungen, Maßnahmen oder Ansprüche.
Der Kunde bestätigt, dass in den letzten drei Jahren in keinem anderen Land als in jenem, in dem obiger Angabe sein Steuerdomizil hat, eine unbeschränkte Steuerpflicht bestand.
d)
Der Kunde erkennt an, dass vor Erstellung der Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern die vom Kunden bereitgestellten Daten bzw. Dokumente, welche von UBS dem beauftragten Dritten übermittelt wurden, von diesem hinsichtlich folgender Punkte geprüft werden:
Rückforderungsmöglichkeiten in einem beantragten Rückforderungsland auf Grundlage geltender Gesetze, Vorschriften und Doppelbesteuerungsabkommen,
Wirtschaftlichkeit der Rückforderung in dem Sinne, dass die Kosten, welche dem Kunden aus der Antragerstellung entstehen, unter dem Rückforderungsbetrag liegen.
Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern werden nur erstellt, wenn die beauftragten Dritten bei der Prüfung zum Schluss kommen, dass Rückforderungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit gegeben sind.
e)
–
–
–
Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern werden auf Grundlage bestehender Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Quellenstaat der Kapitalanlage und dem Steuerdomizil des Vertragspartners eingereicht, vorausgesetzt, die betroffenen Wertschriften wurden zum Zeitpunkt der Kapitalertragseingangs in einem Wertschriftendepot bei UBS gehalten und vorausgesetzt, dass
keine Kapitalerträge, die im Rahmen dieses Auftrags behandelt werden, in den relevanten Rückforderungszeiträumen Teil von Securities Lending- oder Borrowing-Geschäften waren,
die Kapitalerträge, die im Rahmen dieses Auftrags behandelt werden, nicht mit Wertschriften einer Unternehmung und/oder einer Betriebsstätte in dem jeweiligen Land in Zusammenhang stehen, in dem die Quellensteuer einbehalten wurde,
der Kunde weder einzeln noch zusammen mit anderen direkt oder indirekt mehr als 10 Prozent der Unternehmen hält oder kontrolliert, welche die für diesen Auftrag relevanten Kapitalerträge ausschütten,
sich das oben genannte Konto nicht in Besitz einer Erbengemeinschaft befindet und/oder Teil eines Nachlasses ist.
f)
–
–
–
–
Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern werden auf Grundlage der vom Kunden im Auftrag angeführten Details eingereicht. Bei nachträglichen Gesetzesänderungen oder Änderungen der Praxis der Steuerbehörden ist UBS nicht verpflichtet, zuvor eingereichte Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern zu überarbeiten. Nachträgliche Neubeurteilungen in Bezug auf die Besteuerung von Einkommen werden nicht berücksichtigt.
g)
Eine Rückforderung von Quellensteuern erfolgt in der Regel einmal jährlich für das vorangegangene Steuerjahr. Wenn ein Antrag auf Rückforderung von Quellensteuern unter Berücksichtigung aller Kosten bereits im laufenden Steuerjahr wirtschaftlich ist und ein solcher unterjähriger Antrag im Quellenstaat rechtlich zulässig ist, kann der Antrag unverzüglich erfolgen. Wenn eine Rückforderung für ein Steuerjahr nicht wirtschaftlich ist, wird die Rückforderung mit dem folgenden Steuerjahr kumuliert, sofern die Regeln des Quellenstaats dies zulassen.
h)
Für Rückforderungsansprüche, die innerhalb von sechs Monaten nach Eingang dieses Auftrags ablaufen, werden keine Anträge eingereicht.
i)
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Zeitraum ab Auftragseingang bei UBS bis zur Einreichung des Antrags bei der Steuerbehörde mehrere Monate dauern kann. Die Zeit von der Einreichung des Antrags bis zum Erhalt der Zahlung an den Kunden hängt von den jeweiligen Steuerbehörden ab und liegt daher außerhalb des Verantwortungs- und Einflussbereichs von UBS.
j)
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte auf Grundlage dieses Auftrags den Rückforderungsprozess im Namen und auf Rechnung des Kunden vornehmen. Der Kunde hat UBS unverzüglich und schriftlich von jeglicher Änderung der für den Rückforderungsantrag relevanten Informationen in Kenntnis zu setzen. Änderungen relevanter Daten und Adressen des Kunden oder der zuständigen Steuerbehörde sowie des Leistungsumfangs können eine Erneuerung dieses Auftrags und der Vollmacht notwendig machen. Der Kunde hat UBS alle erforderlichen Informationen und die notwendigen Dokumente auf Anfrage bereitzustellen. Eine Verlegung des Steuerdomizils des Vertragspartners in ein anderes Land hat die Kündigung dieses Auftrags zur Folge und sämtliche Vollmachten, die UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragten Dritten zum Zweck der Rückforderung bereitgestellt wurden, gelten in diesem Fall als vom Kunden widerrufen. UBS wird den Kunden regelmäßig schriftlich um Bestätigung der in diesem Auftrag bereitgestellten Daten bitten.
k)
Der Kunde ist für die Bereitstellung der von der Steuerbehörde angeforderten Dokumente oder zusätzlichen Bestätigungen verantwortlich. Der Entscheid, ob ein Antrag auf Rückforderung von Quellensteuern von der Steuerbehörde akzeptiert wird, liegt ausschließlich in der Zuständigkeit der jeweiligen Steuerbehörde. Wenn ein Antrag abgelehnt wird, liegt es ausschließlich im Ermessen und der Verantwortung des Kunden, bei Bedarf einen Steuerberater hinzuzuziehen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. UBS kann für die Folgen einer Ablehnung eines Antrags auf Rückforderung von Quellensteuern nicht verantwortlich gemacht werden, wenn dieser Antrag zeitgerecht eingereicht wurde. Insbesondere ist UBS nicht für unvollständige, falsche oder verspätete Angaben des Kunden verantwortlich.
l)
Für einzelne Anlagemärkte muss im Rückforderungsverfahren eine zusätzliche Bestätigung des Quellensteuerabzugs eingeholt werden: Der Kunde ermächtigt UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte, auf Kosten des Kunden im Rückforderungsverfahren zusätzliche Bestätigungen einzuholen und bestimmte Informationen über den Kunden offenzulegen. UBS und/oder beauftragte Dritte werden diese Kosten bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Rückforderung berücksichtigen. Die Aufwendungen Dritter sowie gegebenenfalls anfallende zusätzliche Steuern (unter anderem Mehrwertsteuer) werden ohne weitere Zuschläge direkt dem Konto des Kunden belastet.
m)
Der Kunde ermächtigt UBS ausdrücklich, das Konto des Kunden bei jeder Einreichung eines Antrags auf Rückforderung von Quellensteuern zu belasten; der abgebuchte Betrag richtet sich nach den geltenden Preisen (gemäß der aktuellen Preisliste). Alle im Rahmen des Steuerrückforderungsverfahrens anfallenden Aufwendungen Dritter und alle damit verbundenen Steuern werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.
n)
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Abrechnung der Dienstleistungsgebühr und die Rückerstattung der Quellensteuerrückforderungen auf Konten in den entsprechenden Währungen, sofern verfügbar und gemäß den Anweisungen des Kunden, die bei der UBS hinterlegt sind, erfolgen.
o)
Fordert eine Steuerbehörde einen erstatteten Steuerbetrag zurück, ermächtigt der Kunde UBS, den zurückgeforderten Betrag (zuzüglich des von der Steuerbehörde erhobenen Verzugszinses und Bußgeldern) von demselben Konto abzubuchen, auf dem der erstattete Steuerbetrag gutgeschrieben wurde. Der Kunde wird hiervon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Der Kunde ist verantwortlich, gegebenenfalls einen Steuerberater hinzuzuziehen und gegen den Entscheid der zuständigen Steuerbehörde Rekurs einzulegen oder rechtliche Schritte einzuleiten.
p)
Ein Einzelauftrag zur Rückforderung von Quellensteuern erlischt mit Eingang der Rückerstattung auf dem Konto des Kunden oder nach einem anderslautenden Entscheid der Steuerbehörden, der das Rückforderungsverfahren für das betreffende Steuerjahr abschließt.
q)
Stornierung des Auftrags:
Wenn dieser Auftrag durch den Kunden storniert wird, werden UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte die Einreichung von Rückforderungsanträgen mit dem angegebenen Stornierungsdatum einstellen und jegliche UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragten Dritten zum Zweck der Quellensteuerrückforderung zur Verfügung gestellten Vollmachten automatisch als widerrufen behandeln. Der Kunde stimmt zu, dass bereits bei Steuerbehörden eingereichte Rückforderungsanträge von UBS und/ oder beauftragten Dritten weiterverfolgt werden und dass auf Verlangen der zuständigen Steuerbehörde zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt werden.
r)
–
Wenn die oben genannte Bankgeschäftsbeziehung von einer der Parteien beendet wird und Vermögenswerte auf eine Drittbank übertragen werden, wird dieser Auftrag storniert. UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte werden die Einreichung von Rückforderungen mit dem angegebenen Stornierungsdatum einstellen und jegliche UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/ oder beauftragten Dritten zum Zweck der Quellensteuerrückforderung zur Verfügung gestellten Vollmachten automatisch als widerrufen behandeln. Der Kunde stimmt zu, dass bereits bei Steuerbehörden eingereichte Rückforderungen von UBS und/oder beauftragten Dritten weiterverfolgt werden und dass auf Verlangen der zuständigen Steuerbehörde zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, UBS eindeutige Anweisungen in Bezug auf die Kontaktaufnahme mit dem Kunden in Bezug auf zusätzliche Informationen und Dokumente und/oder die Weiterleitung von erstatteten Rückforderungen auf bereits eingereichten Anträgen zu geben. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht fristgerecht nach, so gilt UBS als berechtigt, eingereichte Anträge auf Rückerforderung von Quellensteuern zurückzuzuziehen und/oder jegliche nach Beendigung der Geschäftsbeziehung erhaltene Rückerstattungen direkt an die zuständige Steuerbehörde zu retournieren. UBS übernimmt keinerlei Haftung für Kosten oder Zinsverlust, die dem Kunden infolge dieses Verfahrens entstehen.
–
Bei Beendigung der oben genannten Bankgeschäftsbeziehung durch den Kunden und Übertragung von Vermögenswerten zu einer anderen Bankgeschäftsbeziehung innerhalb von UBS wird dieser Auftrag storniert. UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte werden die Einreichung von Rückforderungen mit dem angegebenen Stornierungsdatum einstellen und jegliche UBS und/ oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragten Dritten zum Zweck der Quellensteuerrückforderung zur Verfügung gestellten Vollmachten automatisch als widerrufen behandeln. Der Kunde stimmt zu, dass bereits bei Steuerbehörden eingereichte Rückforderungen von UBS und/oder beauftragten Dritten weiterverfolgt werden und dass auf Verlangen der zuständigen Steuerbehörde zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt werden.
–
Die vorliegende Auftragsvereinbarung unterliegt deutschem Recht. Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Verfahren ist Frankfurt am Main. Dies ist auch der Erfüllungsort und für Kunden mit Domizil im Ausland der Betreibungsort. Zwingende gesetzlich festgelegte Gerichtsstände bleiben davon unberührt.
s)
Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von UBS in der jeweils gültigen Fassung.
t)
Investitionsländerspezifische Bedingungen:
Österreich
Der Kunde besaß zum Zeitpunkt des Erwerbs der Einkünfte keine Immobilien in Österreich.
Schweiz
Die Kapitalerträge stammen nicht aus einer Erbschaft.
Ist der Kunde verpflichtet, sich auf der Steuerplattform der Eidgenössischen Finanzaufsichtsbehörde zu registrieren, wird UBS oder der beauftragte Dritte diesen Antrag im Namen des Kunden einreichen.
Italien
Keine Rückforderungen für Bonds.
u)
–
–
–
–
–
–
–
Der oben genannte Vertragspartner (im Folgenden «Kunde») beauftragt und ermächtigt hiermit UBS Europe SE (im Folgenden «UBS») und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder im Falle einer Beauftragung von Dritten im In- oder Ausland (im Folgenden «beauftragte Dritte»), die Quellensteuern auf Kapitalerträge aus der oben genannten Bankbeziehung im Rahmen des oben genannten Auftragsumfangs und gemäß der aktuellen Preisliste und den unten aufgeführten Allgemeinen Hinweisen zurückzufordern.
Allgemeine Hinweise
UBS kann die Ausführung der Anträge für die Rückforderung von Quellensteuern an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte auslagern. In diesem Zusammenhang werden Kundendaten, die durch das Bankgeheimnis und Datenschutzgesetze geschützt sind, an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte übermittelt.
a)
Der Kunde beauftragt und ermächtigt UBS und/oder die UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte, die Anträge auf Rückforderung der Quellensteuern auf Kapitalerträge zu bearbeiten, und andere von UBS-Konzerngesellschaften und/ oder von beauftragten Dritten beauftragte Parteien, die Rückforderungen von Quellensteuern zu bearbeiten und einzureichen.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass Informationen über die Kundenbeziehung (zum Beispiel über Vermögenswerte, gehaltene Produkte, produktspezifische technische Informationen) sowie über den Kunden selbst (unter anderem Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Steuerhoheit, Passkopien, Unternehmens- und Identifikationsnummern wie etwa BIC, Steuernummern, UBS-Kontonummern und Depotnummern sowie Unternehmensinformationen, Kundenhistorie), Transaktionen sowie andere geschäftliche Informationen und Berichte sowie Profile, die mit den genannten Daten und/oder mit Daten Dritter erstellt wurden, zum Zwecke der Vorbereitung von Anträgen auf Rückforderung von Quellensteuern, die auch die vorangegangene Beurteilung der Rückforderungsmöglichkeiten und der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Rückforderungen beinhalten, an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritten weitergegeben werden.
Der Kunde stimmt der vorgenannten Datenweitergabe an UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte zu und entbindet UBS in diesem Umfang von ihrer Verpflichtung zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz und zur Wahrung des Bankgeheimnisses.
UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte sind berechtigt, Kundendaten offenzulegen, um damit rechtliche und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen (beispielsweise gegenüber den zuständigen Behörden) und ihre berechtigten Interessen zu wahren. Darüber hinaus können Kundendaten auch mit anderen UBS-Konzerngesellschaften ausgetauscht werden, um diese bei der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Auflagen zu unterstützen (unter anderem «Know-your-Client» und «Anti-Geldwäsche»-Informationen).
Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass UBS und/oder die UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte in ihrem Namen mit Steuerbehörden und Depotbanken in Bezug auf Rückforderungen von Quellensteuern unverschlüsselt per E-Mail kommunizieren dürfen. Im Falle der unverschlüsselten Kommunikation über E-Mail kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nachrichten fallweise von einer dritten Partei gelesen oder verändert werden. Da E-Mails in der Regel grenzüberschreitend über offene Systeme, welche für jedermann zugänglich sind, verschickt werden, ist ihr Einsatz mit Risiken verbunden, insbesondere: (1) mangelnde Vertraulichkeit (E-Mails und ihre Anhänge können gelesen und überwacht werden, ohne dass dies entdeckt wird); (2) Manipulation oder Verfälschung der Adresse des Absenders oder des Inhalts (beispielsweise Änderung der Adresse oder der Daten des Absenders); (3) Systemausfälle und andere Übertragungsfehler, wodurch E-Mails und ihre Anhänge verzögert, gekürzt, entstellt, fehlgeleitet oder gelöscht werden können; (4) Auftreten von Viren, Würmern etc., die von Dritten unbemerkt per E-Mail verbreitet werden und erheblichen Schaden verursachen können; (5) Schaden aus dem Missbrauch von durch Ditte abgefangenen E-Mails.
b)
Der Kunde bestätigt, dass dieser Auftrag alle gültigen Aufträge ersetzt, die der Kunde im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern erteilt hat.
c)
Der Kunde bestätigt hiermit, dass er keine Anträge gestellt hat und dass er nur dann eine Rückerstattung beantragt, wenn er die gesetzlichen Bestimmungen oder Regeln im Rahmen eines geltenden Doppelbesteuerungsabkommens einhält. Der Kunde bestätigt, dass die Einreichung von Rückforderungsanträgen von Quellensteuern unter Umständen strafbar ist, wenn gesetzliche Bestimmungen oder Regelungen im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens nach geltendem Steuerrecht nicht eingehalten werden. Der Kunde übernimmt die volle Verantwortung für die Nichteinhaltung oben genannter Bestimmungen in diesem Abschnitt und entschädigt UBS für jegliche Verluste, Verpflichtungen, Kosten, Forderungen, Maßnahmen oder Ansprüche.
d)
Der Kunde erkennt an, dass vor Erstellung der Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern die vom Kunden bereitgestellten Daten bzw. Dokumente, welche von UBS dem beauftragten Dritten übermittelt wurden, von diesem hinsichtlich folgender Punkte geprüft werden:
Rückforderungsmöglichkeiten in einem beantragten Rückforderungsland auf Grundlage geltender Gesetze, Vorschriften und Doppelbesteuerungsabkommen,
Wirtschaftlichkeit der Rückforderung in dem Sinne, dass die Kosten, welche dem Kunden aus der Antragerstellung entstehen, unter dem Rückforderungsbetrag liegen.
Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern werden nur erstellt, wenn die beauftragten Dritten bei der Prüfung zum Schluss kommen, dass Rückforderungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit gegeben sind.
e)
–
–
Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern werden auf Grundlage bestehender Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Quellenstaat des Kapitalanlage und dem Steuerdomizil des Vertragspartners eingereicht, vorausgesetzt, die betroffenen Wertschriften wurden zum Zeitpunkt der Kapitalertragseingangs in einem Wertschriftendepot bei UBS gehalten und vorausgesetzt, dass
keine Kapitalerträge, die im Rahmen dieses Auftrags behandelt werden, in den relevanten Rückforderungszeiträumen Teil von Securities Lending- oder Borrowing-Geschäften waren,
die Kapitalerträge, die im Rahmen dieses Auftrags behandelt werden, nicht mit Wertschriften einer Unternehmung und/oder einer Betriebsstätte in dem jeweiligen Land in Zusammenhang stehen, in dem die Quellensteuer einbehalten wurde,
der Kunde weder einzeln noch zusammen mit anderen direkt oder indirekt mehr als 10 Prozent der Unternehmen hält oder kontrolliert, welche die für diesen Auftrag relevanten Kapitalerträge ausschütten.
f)
–
–
–
Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern werden auf Grundlage der vom Kunden im Auftrag angeführten Details eingereicht. Bei nachträglichen Gesetzesänderungen oder Änderungen der Praxis der Steuerbehörden ist UBS nicht verpflichtet, zuvor eingereichte Anträge auf Rückforderung von Quellensteuern zu überarbeiten. Nachträgliche Neubeurteilungen in Bezug auf die Besteuerung von Einkommen werden nicht berücksichtigt.
g)
Eine Rückforderung von Quellensteuern erfolgt in der Regel einmal jährlich für das vorangegangene Steuerjahr. Wenn ein Antrag auf Rückforderung von Quellensteuern unter Berücksichtigung aller Kosten bereits im laufenden Steuerjahr wirtschaftlich ist und ein solcher unterjähriger Antrag im Quellenstaat rechtlich zulässig ist, kann der Antrag unverzüglich erfolgen. Wenn eine Rückforderung für ein Steuerjahr nicht wirtschaftlich ist, wird die Rückforderung mit dem folgenden Steuerjahr kumuliert, sofern die Regeln des Quellenstaats dies zulassen.
h)
Für Rückforderungsansprüche, die innerhalb von sechs Monaten nach Eingang dieses Auftrags ablaufen, werden keine Anträge eingereicht.
i)
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Zeitraum ab Auftragseingang bei UBS bis zur Einreichung des Antrags bei der Steuerbehörde mehrere Monate dauern kann. Die Zeit von der Einreichung des Antrags bis zum Erhalt der Zahlung an den Kunden hängt von den jeweiligen Steuerbehörden ab und liegt daher außerhalb des Verantwortungs- und Einflussbereichs von UBS.
j)
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte auf Grundlage dieses Auftrags den Rückforderungsprozess im Namen und auf Rechnung des Kunden vornehmen. Der Kunde hat UBS unverzüglich und schriftlich von jeglicher Änderung der für den Rückforderungsantrag relevanten Informationen in Kenntnis zu setzen. Änderungen relevanter Daten und Adressen des Kunden oder der zuständigen Steuerbehörde sowie des Leistungsumfangs können eine Erneuerung dieses Auftrags und der Vollmacht notwendig machen. Der Kunde hat UBS alle erforderlichen Informationen und die notwendigen Dokumente auf Anfrage bereitzustellen. Eine Verlegung des Steuerdomizils des Vertragspartners in ein anderes Land hat die Kündigung dieses Auftrags zur Folge und sämtliche Vollmachten, die UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragten Dritten zum Zweck der Rückforderung bereitgestellt wurden, gelten in diesem Fall als vom Kunden widerrufen. UBS wird den Kunden regelmäßig schriftlich um Bestätigung der in diesem Auftrag bereitgestellten Daten bitten.
k)
Der Kunde ist für die Bereitstellung der von der Steuerbehörde angeforderten Dokumente oder zusätzlichen Bestätigungen verantwortlich. Der Entscheid, ob ein Antrag auf Rückforderung von Quellensteuern von der Steuerbehörde akzeptiert wird, liegt ausschließlich in der Zuständigkeit der jeweiligen Steuerbehörde. Wenn ein Antrag abgelehnt wird, liegt es ausschließlich im Ermessen und der Verantwortung des Kunden, bei Bedarf einen Steuerberater hinzuzuziehen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. UBS kann für die Folgen einer Ablehnung eines Antrags auf Rückforderung von Quellensteuern nicht verantwortlich gemacht werden, wenn dieser Antrag zeitgerecht eingereicht wurde. Insbesondere ist UBS nicht für unvollständige, falsche oder verspätete Angaben des Kunden verantwortlich.
l)
Für einzelne Anlagemärkte muss im Rückforderungsverfahren eine zusätzliche Bestätigung des Quellensteuerabzugs eingeholt werden: Der Kunde ermächtigt UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte, auf Kosten des Kunden im Rückforderungsverfahren zusätzliche Bestätigungen einzuholen und bestimmte Informationen über den Kunden offenzulegen. UBS und/oder beauftragte Dritte werden diese Kosten bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Rückforderung berücksichtigen. Die Aufwendungen Dritter sowie gegebenenfalls anfallende zusätzliche Steuern (unter anderem Mehrwertsteuer) werden ohne weitere Zuschläge direkt dem Konto des Kunden belastet.
m)
Der Kunde ermächtigt UBS ausdrücklich, das Konto des Kunden bei jeder Einreichung eines Antrags auf Rückforderung von Quellensteuern zu belasten; der abgebuchte Betrag richtet sich nach den geltenden Preisen (gemäß der aktuellen Preisliste). Alle im Rahmen des Steuerrückforderungsverfahrens anfallenden Aufwendungen Dritter und alle damit verbundenen Steuern werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.
n)
Fordert eine Steuerbehörde einen erstatteten Steuerbetrag zurück, ermächtigt der Kunde UBS, den zurückgeforderten Betrag (zuzüglich des von der Steuerbehörde erhobenen Verzugszinses und Bußgeldern) von demselben Konto abzubuchen, auf dem der erstattete Steuerbetrag gutgeschrieben wurde. Der Kunde wird hiervon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Der Kunde ist verantwortlich, gegebenenfalls einen Steuerberater hinzuzuziehen und gegen den Entscheid der zuständigen Steuerbehörde Rekurs einzulegen oder rechtliche Schritte einzuleiten.
o)
Ein Einzelauftrag zur Rückforderung von Quellensteuern erlischt mit Eingang der Rückerstattung auf dem Konto des Kunden oder nach einem anderslautenden Entscheid der Steuerbehörden, der das Rückforderungsverfahren für das betreffende Steuerjahr abschließt.
p)
Stornierung des Auftrags:
Wenn dieser Auftrag durch den Kunden storniert wird, werden UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte die Einreichung von Rückforderungsanträgen mit dem angegebenen Stornierungsdatum einstellen und jegliche UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragten Dritten zum Zweck der Quellensteuerrückforderung zur Verfügung gestellten Vollmachten automatisch als widerrufen behandeln. Der Kunde stimmt zu, dass bereits bei Steuerbehörden eingereichte Rückforderungsanträge von UBS und/ oder beauftragten Dritten weiterverfolgt werden und dass auf Verlangen der zuständigen Steuerbehörde zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt werden.
q)
–
Wenn die oben genannte Bankgeschäftsbeziehung von einer der Parteien beendet wird und Vermögenswerte auf eine Drittbank übertragen werden, wird dieser Auftrag storniert. UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte werden die Einreichung von Rückforderungen mit dem angegebenen Stornierungsdatum einstellen und jegliche UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/ oder beauftragten Dritten zum Zweck der Quellensteuerrückforderung zur Verfügung gestellten Vollmachten automatisch als widerrufen behandeln. Der Kunde stimmt zu, dass bereits bei Steuerbehörden eingereichte Rückforderungen von UBS und/oder beauftragten Dritten weiterverfolgt werden und dass auf Verlangen der zuständigen Steuerbehörde zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, UBS eindeutige Anweisungen in Bezug auf die Kontaktaufnahme mit dem Kunden in Bezug auf zusätzliche Informationen und Dokumente und/oder die Weiterleitung von erstatteten Rückforderungen auf bereits eingereichten Anträgen zu geben. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht fristgerecht nach, so gilt UBS als berechtigt, eingereichte Anträge auf Rückerforderung von Quellensteuern zurückzuzuziehen und/oder jegliche nach Beendigung der Geschäftsbeziehung erhaltene Rückerstattungen direkt an die zuständige Steuerbehörde zu retournieren. UBS übernimmt keinerlei Haftung für Kosten oder Zinsverlust, die dem Kunden infolge dieses Verfahrens entstehen.
–
Bei Beendigung der oben genannten Bankgeschäftsbeziehung durch den Kunden und Übertragung von Vermögenswerten zu einer anderen Bankgeschäftsbeziehung innerhalb von UBS wird dieser Auftrag storniert. UBS und/oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragte Dritte werden die Einreichung von Rückforderungen mit dem angegebenen Stornierungsdatum einstellen und jegliche UBS und/ oder UBS-Konzerngesellschaften und/oder beauftragten Dritten zum Zweck der Quellensteuerrückforderung zur Verfügung gestellten Vollmachten automatisch als widerrufen behandeln. Der Kunde stimmt zu, dass bereits bei Steuerbehörden eingereichte Rückforderungen von UBS und/oder beauftragten Dritten weiterverfolgt werden und dass auf Verlangen der zuständigen Steuerbehörde zusätzliche Informationen und Dokumente bereitgestellt werden.
–
Die vorliegende Auftragsvereinbarung unterliegt deutschem Recht. Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Verfahren ist Frankfurt am Main. Dies ist auch der Erfüllungsort und für Kunden mit Domizil im Ausland der Betreibungsort. Zwingende gesetzlich festgelegte Gerichtsstände bleiben davon unberührt.
r)
Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von UBS in der jeweils gültigen Fassung.
s)
Investitionsländerspezifische Bedingungen:
Belgien
Der Kunde verwendet nicht mehr als 50% der anfallenden belgischen Dividende zur Erfüllung von Ansprüchen von nicht in der Schweiz ansässigen Personen.
Österreich
Der Kunde verfügt über eigene Betriebsräumlichkeiten, beschäftigt eigene Arbeitskräfte und übt eine Betätigung aus, die über die einer reinen Vermögensverwaltung hinausgeht. Kein Gesellschafter mit einer Beteiligung von mehr als 10% ist in Österreich ansässig.
Italien
Keine Rückforderungen für Bonds.
t)
–
–
–
–
–
–
Vertragspartner
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Tax Reclaim – Vollmacht für Natürliche Personen Tax Reclaim – Power of Attorney for Private Individual Persons
Rückerstattung der Quellensteuern von Staaten, mit denen der Staat, in dem die an-spruchsberechtigte(n) Person(en) ihr Steuerdomizil hat/haben, ein Doppelbesteuerungs- abkommen geschlossen hat.
Tax reclaim according to the double taxation agreement between the tax domicile country of the private individual(s) and the withholding tax country.
Vertragspartner 
Contractual partner 
Steuerlicher Wohnsitz
Address tax residence
Anrede Form of address
Titel Title
Nachname Last name
Vorname(n) First name(s)
Straße Street
Nr.
No.
Adresszusatz Additional address details
PLZ
Postal code
Stadt
City
Land Country
Steueridentifikationsnummer (TIN) Tax identification number (TIN)
Bankbeziehung Banking relationship
0319
 00
Ich/wir beauftrage/n die Furado AG und die Furado StB GmbH (gemeinsam «FURADO») auf der Grundlage des Auftrages und des jeweils einschlägigen ausländischen Rechts in meinem/unseren Namen:
Anträge auf Erstattung ausländischer Quellensteuer bei den zuständigen ausländischen Finanzverwaltungen zu stellen;
hierzu die erforderliche Wohnsitzbestätigung bei meinem/unserem zuständigen Finanzamt einzuholen und diese direkt vom zuständigen Finanzamt entgegenzunehmen;
verfahrensbedingte Korrespondenz mit in- und ausländischen Finanzverwaltungen unter ggf. erforderlicher Offenlegung von meinem/unserem Namen, meiner/unserer Geburtsdaten und meiner/unserer Steuernummer zu führen;
sowie ggf. die erstatteten Steuerbeträge für mich/uns entgegenzunehmen und meinem/unserem im Auftrag bezeichneten Konto gutzuschreiben;
bei meiner/unserer im Auftrag aufgeführten Depotbank die notwendigen Steuerbescheinigungen auf meine Kosten unter Offenlegung der erforderlichen Daten (Name und Anschrift des Vertragspartners) zu bestellen.
1.
–
–
–
–
–
Ich/wir versichern, dass:
mein/unser steuerlicher Wohnsitz in  liegt und ich/wir dort unbeschränkt steuerpflichtig bin/sind;
2.
–
ich/wir nutzungsberechtigt im Sinne des im Einzelfall anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens bin/sind, und die Erträge wirtschaftlich auf eigene Rechnung vereinnahmen werde/n;
–
die Wertpapiere nicht zu einer Betriebsstätte, festen Einrichtung oder Beteiligung an einer Personengesellschaft in dem jeweiligen Land gehören, das Quellensteuern einbehält;
die aufgeführten Voraussetzungen, unter denen eine Erstattung beansprucht werden kann, hinsichtlich der im Depot verbuchten Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt des Ertragszuflusses vorliegen;
Änderungen bezüglich meines/unseres Wohnsitzes, des für mich/uns zuständigen Finanzamtes und meiner/unserer Steuernummer unverzüglich mitgeteilt werden.
–
–
–
Ich/wir versichere/n, keine Einzelanträge für die beauftragten Konti und Investitionsländer zu stellen und die Rückerstattung nur zu beantragen, wenn ich/wir die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfülle/n.  Die vorliegende Vollmacht ersetzt alle vorherigen Rückforderungsvollmachten. Diese Vollmacht gilt mit Beendigung des Auftrages zur Rückforderung von Quellensteuern als widerrufen bzw. erlischt nach meinem/unserem Tod oder dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit.
3.
4.
I/we instruct Furado AG and Furado StB GmbH (jointly "FURADO") based on the given Order and the applicable foreign law in my/our name:
to submit applications for the reclaim of foreign withholding tax to the respective foreign tax authorities;
to request the required certificate of residence from my/our local tax authority for this purpose and receive it directly from the responsible tax authority;
to maintain correspondence required in connection with the procedure towards national and international tax authorities, if necessary, disclosing; i.e. my/our names, birth date/s and tax identification number/s;
to receive any refunded tax amounts on my/our behalf and credit it towards the account as defined in the Order;
order the necessary tax certificates from my/our custodian bank listed in the Order at my/our expense, disclosing the required data (name and address of the contractual partner).
1.
–
–
–
–
–
I/we assure that:
I am/we are resident for tax purposes of  and am/are fully liable to tax there;
2.
–
I am/we are entitled to the benefits under the applicable double taxation agreement and will receive the income as beneficiary for my/our own account;
–
the securities are not associated to a business, a permanent facility or a participation in the country deducting the withholding tax; the stated conditions subject to which a refund may be claimed, are fulfilled with regard to the securities kept in the securities account at the time the income is received; I/we will immediately inform of any changes of my/our tax residence, the responsible tax authority or my/our tax identification number.
–
–
–
I/we assure that I/we will not request individual requests for tax reclaim for the bank accounts and investment country(ies) mandated and request the tax reclaim only if I/we satisfy the relevant statutory requirements.  The present power of attorney replaces all previous powers of attorney for tax reclaim. This power of attorney will be deemed revoked with the termination of the order for the reclaim of withholding taxes or after my/our death or the occurrence of the inability to act.
3.
4.
Ort
Datum (tt.mm.jjjj)
Unterschrift des Vertragspartners 
 
Name des Vertragspartners 
 
Tax Reclaim – Vollmacht für Juristische Personen Tax Reclaim – Power of Attorney for Legal Entities
Rückerstattung der Quellensteuern von Staaten, mit denen der Staat, in dem die anspruchsberechtigte Juristische Person ihr Steuerdomizil hat, ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat.
Tax reclaim according to the double taxation agreement between the tax domicile country of the Legal Entity and the withholding tax country.
Vertragspartner 
Contractual partner 
Steuerliche Ansässigkeit
Tax Residence
Firma Company
Straße Street
Nr.
No.
Adresszusatz Additional address details
PLZ
Postal code
Stadt
City
Land Country
Firmennummer (z.B.: Handelsregister für Deutschland) Company Identity Number
Rechtsform Legal form
Steueridentifikationsnummer (TIN) Tax identification number (TIN)
Bankbeziehung Banking relationship
0319
 00
Zeichnungsberechtigte Person 
Authorized signatory 
Angaben zur zeichnungsberechtigten Person
Details of authorized signatory
Nachname Last name
Vorname(n) First name(s)
Funktion Function
Ich/wir beauftrage/n die Furado AG und die Furado StB GmbH (gemeinsam «FURADO») auf der Grundlage des Auftrages und des jeweils einschlägigen ausländischen Rechts im Namen der juristischen Person:
Anträge auf Erstattung ausländischer Quellensteuer bei den zuständigen ausländischen Finanzverwaltungen zu stellen;
hierzu die erforderliche Ansässigkeitsbestätigung beim für die juristische Person zuständigen Finanzamt einzuholen und diese direkt vom zuständigen Finanzamt entgegenzunehmen;
verfahrensbedingte Korrespondenz mit in- und ausländischen Finanzverwaltungen unter ggf. erforderlicher Offenlegung des Firmennamens und der Steuernummer zu führen;
sowie ggf. die erstatteten Steuerbeträge für mich/uns entgegenzunehmen und meinem/unserem im Auftrag bezeichneten Konto gutzuschreiben;
bei der im Auftrag aufgeführten Depotbank der juristischen Person die notwendigen Steuerbescheinigungen auf meine Kosten unter Offenlegung der erforderlichen Daten (Name und Anschrift des Vertragspartners) zu bestellen.
1.
–
–
–
–
–
Ich/wir versichern, dass:
der steuerliche Sitz der juristischen Person in  liegt und die juristische Person dort unbeschränkt steuerpflichtig ist;
2.
–
die juristische Person nutzungsberechtigt im Sinne des im Einzelfall anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens ist, und die Erträge wirtschaftlich auf eigene Rechnung vereinnahmen wird;
–
die Wertpapiere nicht zu einer Betriebsstätte, festen Einrichtung oder Beteiligung an einer Personengesellschaft in dem jeweiligen Land gehören, das Quellensteuern einbehält;
die aufgeführten Voraussetzungen, unter denen eine Erstattung beansprucht werden kann, hinsichtlich der im Depot verbuchten Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt des Ertragszuflusses vorliegen;
Änderungen bezüglich des Sitzes der juristischen Person, des für die juristische Person zuständigen Finanzamtes und der Steuernummer unverzüglich mitteilen werde/n.
–
–
–
Ich/wir versichere/n, keine Einzelanträge für die beauftragten Konti und Investitionsländer zu stellen und die Rückerstattung nur zu beantragen, wenn die juristische Person die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt.  Die vorliegende Vollmacht ersetzt alle vorherigen Rückforderungsvollmachten. Diese Vollmacht gilt mit Beendigung des Auftrages zur Rückforderung von Quellensteuern als widerrufen.
3.
4.
I/we instruct Furado AG and Furado StB GmbH (jointly "FURADO") based on the given Order and the applicable foreign law in the name of the legal entity:
to submit applications for the reclaim of foreign withholding tax to the respective foreign tax authorities;
to request the required certificate of tax residence of the legal entity from the local tax authority for this purpose and receive it directly from the responsible tax authority;
to maintain correspondence required in connection with the procedure towards national and international tax authorities, disclosing, if necessary, the name and tax identification number of the legal entity;
to receive any refunded tax amounts on behalf of the legal entity and credit it to its account as defined in the Order;
order the necessary tax certificates from the custodian bank listed in the Order at its expense, disclosing the required data (name and address of the legal entity).
1.
–
–
–
–
–
I/we assure that:
the domicile of the legal entity for tax purposes is in  and it is fully liable to tax there;
2.
–
the legal entity is entitled to the benefits under the applicable double taxation agreement and will receive the income as beneficiary for its own account;
–
the securities are not associated to a business, a permanent facility or a participation in the country deducting the withholding tax; the stated conditions subject to which a refund may be claimed, are fulfilled with regard to the securities kept in the securities account at the time the income is received; I/we will immediately inform of any changes of the tax residence of the legal entity, the responsible tax authority or the tax identification number.
–
–
–
I/we assure that the legal entity will not request individual requests for tax reclaim for the bank accounts and investment country(ies) mandated and request the tax reclaim only if the legal entity satisfies the relevant statutory requirements.  The present power of attorney replaces all previous powers of attorney for tax reclaim. This power of attorney will be deemed revoked with the termination of the order for the reclaim of withholding taxes.
3.
4.
Ort
Datum (tt.mm.jjjj)
Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person 
 
Name der zeichnungsberechtigten Person 
 
Bitte senden Sie die vervollständigten und unterzeichneten Originaldokumente (Auftrag und Vollmacht) zurück an UBS.
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Individual persons
Legal entity
Individual persons
Formular Adressat
Frau
Herr
Nachname
Vorname(n)
Straße
Nr.
Adresszusatz
PLZ
Stadt
Dänemark
Deutschland
Land
Dänemark
Deutschland
Straße
Nr.
Adresszusatz
PLZ
Stadt
Dänemark
Deutschland
Land
Vereinbarung
Vereinbarung
Unterschrift(en)
Ort
Datum
Unterschrift des Vertragspartners
Name des Vertragspartners
Ort
Datum
Unterschrift der zeichnungsberechtigten Person
Name der zeichnungsberechtigten Person
Funktion der zeichnungsberechtigten Person
Aegypten
Afghanistan
Albanien
Algerien
Amerikanische Jungferninseln
Amerikanische Samoa-Inseln
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua und Barbuda
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Australien
Azoren
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Britische Jungferninseln
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Cayman Inseln
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Demokratische Republik Kongo
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Dänemark
Ekuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland Inseln
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Französisch-Polynesien
Färöer Inseln
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Granada
Griechenland
Großbritannien
Grönland
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard und McDonaldinseln
Honduras
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Isle of Man
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kanarische Inseln
Kapverden
Karolinen
Kasachstan
Katar
Kenia
Kerguelén
Kirgisistan
Kiribati
Kolumbien
Komoren
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Madeira
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mexiko
Mikronesien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neu-Kaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nord-Zypern
Nordmazedonien
Norfolkinsel
Norwegen
Nördliche Marianen-Inseln
Oesterreich
Oman
Osttimor
Pakistan
Palau
Palästina
Panama
Papua Neu-Guinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik China (Taiwan)
Republik Kongo
Republik Moldau
Republik Zypern
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
Réunion
Saint Lucia
Saint-Barthélemy
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten (Niederländischer Teil)
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St Helena
St. Kitts und Nevis
St. Martin (französischer Teil)
St. Pierre und Miquelon
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Surinam
Svalbard und Jan Mayen-Inseln
Swasiland
Syrien
São Tomé und Príncipe
Südafrika
Südgeorgien
Südkorea
Südsudan
Tadschikistan
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechien
Tunesien
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Republik Tansania
Vereinigte Staaten
Vietnam
Volksrepublik Korea
Wallis und Futuna
Weißrussland
Zentralafrikanische Republik
unbekannt
Äquatorialguinea
Äthiopien
Ort
Datum
Signature of contractual partner
Name of contractual partner
Aegypten
Afghanistan
Albanien
Algerien
Amerikanische Jungferninseln
Amerikanische Samoa-Inseln
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua und Barbuda
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Australien
Azoren
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Britische Jungferninseln
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Cayman Inseln
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Demokratische Republik Kongo
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Dänemark
Ekuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland Inseln
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Französisch-Polynesien
Färöer Inseln
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Granada
Griechenland
Großbritannien
Grönland
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard und McDonaldinseln
Honduras
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Isle of Man
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kanarische Inseln
Kapverden
Karolinen
Kasachstan
Katar
Kenia
Kerguelén
Kirgisistan
Kiribati
Kolumbien
Komoren
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Madeira
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mexiko
Mikronesien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neu-Kaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nord-Zypern
Nordmazedonien
Norfolkinsel
Norwegen
Nördliche Marianen-Inseln
Oesterreich
Oman
Osttimor
Pakistan
Palau
Palästina
Panama
Papua Neu-Guinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik China (Taiwan)
Republik Kongo
Republik Moldau
Republik Zypern
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
Réunion
Saint Lucia
Saint-Barthélemy
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten (Niederländischer Teil)
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St Helena
St. Kitts und Nevis
St. Martin (französischer Teil)
St. Pierre und Miquelon
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Surinam
Svalbard und Jan Mayen-Inseln
Swasiland
Syrien
São Tomé und Príncipe
Südafrika
Südgeorgien
Südkorea
Südsudan
Tadschikistan
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechien
Tunesien
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Republik Tansania
Vereinigte Staaten
Vietnam
Volksrepublik Korea
Wallis und Futuna
Weißrussland
Zentralafrikanische Republik
unbekannt
Äquatorialguinea
Äthiopien
Place
Date (dd.mm.yyyy)
Signature of authorized signatory
Name of authorized signatory
Bankbeziehung
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Nur für bankinterne Zwecke
Unterschrift(en) geprüft / in meiner Gegenwart unterzeichnet
OE-Ref.
Visum
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N1
Jede Partei erhält ein Exemplar
19.03.2024
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